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Modul Sachverhalt

Handlungsgrundlage(n) - https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__13.html
- https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1412.html
- https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1357.html
- https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__13.html
- https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1412.html
- https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1357.html

Teaser Sie können Einsicht in das Güterrechtsregister nehmen.

Volltext Im Güterrechtsregister sind die zwischen Ehegatten
vereinbarten Güterstände der Gütertrennung und der
Gütergemeinschaft oder deren Aufhebung eingetragen. Die
Einsichtnahme in das Register ist jedem gestattet, der ein
berechtigtes Interesse glaubhaft macht. Von der Eintragung
können Sie eine Abschrift beantragen. Diese kann auch
beglaubigt werden. Es wird angeraten, vorab telefonisch
einen Termin zu vereinbaren oder den Antrag schriftlich zu
stellen.

Begriffe im Kontext Ehevertrag, Einsicht Güterrechtsregister, Einsicht in das
Güterrechtsregister, Gütertrennung, Gütergemeinschaft,
gesetzlicher Güterstand, Änderung, Aufhebung, Abschrift
der Eintragung, Zugewinngemeinschaft

Bearbeitungsdauer * Ein Antrag wird i.d.R. innerhalb von 24 Stunden
bearbeitet.
  * Telefonische Terminvereinbarungen sind jederzeit
möglich.

Fristen Keine

Formulare  +  Objekt
Formular

Keine

Kurztext * Güterrechtsregister Einsicht gewähren
  * Register für vom gesetzlichen Güterstand der
Zugewinngemeinschaft abweichende Regelungen durch
einen Ehevertrag: Güterstände der Gütertrennung und der
Gütergemeinschaft oder deren Aufhebung 
  * Die Einsichtnahme in das Register ist jedem gestattet,
der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht.
  * Von der Eintragung kann eine (beglaubigte) Abschrift
verlangt werden.

  * Es wird angeraten, vorab telefonisch einen Termin zu
vereinbaren oder den Antrag schriftlich zu stellen.
  * zuständig: Amtsgericht, bei dem die Eintragung erfolgt
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ist

weiterführende
Informationen

Hinweise
(Besonderheiten)

Rechtsbehelf Gegen die Ablehnung der Einsichtnahme ist das
Rechtsmittel der Beschwerde zulässig (§§ 58 ff FamFG).

fachlich  freigegen
durch

Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

fachlich  freigegeben
am

02.07.2021

Lagen Portalverbund

zuständige Stelle Amtsgericht, bei dem die Eintragung im Güterrechtsregister
erfolgt ist

Ansprechpunkt - https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/suche
- https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/suche
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